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Anfragen zum Plenum

zum im Sitzungsplan vorgesehenen Plenum vom 24.01.2024

Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Dr. Markus   B ü c h l e r   (GRÜNE):

Ich frage die Staatsregierung,

wie viele Personen (bitte auch Vollzeitäquivalente angeben) beschäftigt das

StMB derzeit für den Bereich Radverkehr, wie lauten deren Aufgabenbeschrei-

bungen und welche Ziele des Regierungsprogramms „Radverkehrsprogramm

Bayern 2025" und des neuen Radgesetzes „BayRadG" sind bereits erfüllt bzw.

noch offen (bitte einzeln aufführen)?

Antwort des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr:

Die Betreuung der Radverkehrsthemen erfolgt im Staatsministerium für Wohnen,

Bau und Verkehr durch das für den Radverkehr zuständige Fachreferat in enger

Zusammenarbeit mit weiteren betroffenen Stellen sowohl innerhalb des Ministe-

riums als auch im nachgeordneten Geschäftsbereich.

Über die Umsetzung des Regierungsprogramms „Radverkehrsprogramm Bayern

2025“ hat das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr jährlich dem

Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr des Bayerischen Landtags, zuletzt mit

Schreiben vom 31. Mai 2023, berichtet. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stär-

kung des Radverkehrs in Bayern (Bayerisches Radgesetz – BayRadG) am 1. Au-

gust 2023 ist das „Radverkehrsprogramm Bayern 2025“ nicht mehr anzuwenden.

Für die Zukunft sind die Vorschriften des BayRadG maßgeblich.

Das BayRadG verfolgt im Wesentlichen das Ziel, den Anteil des Radverkehrs am

Gesamtverkehrsaufkommen zu steigern, indem 1.500 Kilometer neue Radwege

im Freistaat bis zum Ende des Jahres 2030 neu gebaut werden (Art. 2 BayRadG).
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Die Zielerreichung wird vom Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

konsequent vorangebracht.
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